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Zur ethischen Bewertung elner 7Zweitehe

Zu den thischen Fragen, die das Phä- uen, dann kann wohl nicht VO  ;
VO  z geschiedenen Wiederver- inem Verharren einer schweren

heirateten tellt, gehört die rage der Suüunde sprechen, auch wWe die Um-
ethischen ewertung i1ner Zweitehe. STan des ens eE1INe Wiederherstel-
uch We S1€e weder kirchlich legali- Jung der Erstehe und 1Ne Auflösung

der Zweitehe nicht erlauben.sıert och 1im „forum internum “
der Ungültigkeit der Erstehe als gültig Hier ist allerdings noch die rage 1Nes
betrachtet werden kann, ist Ja häufig 7Zusammenlebens WIe er und
unmöglich, Zu früheren er Schwester diskutieren. Das ware Ja
rückzukehren. Es kann dann auch die Bedingung, die Famililiaris Consor-
nıicht wünschenswert se1n, da{fs eine ti0 macht, auch geschiedene Wie-

derverheiratete den Sakramentenbereits geschlossene 7Zweitehe einfach
wieder aufgelöst wird Im Gegenteil: zuzulassen. Allerdings ring eiINe sol-
Der Seelsorger coll sich bemühen, sol- che Enthaltsamkeit auf Dauer häufig
che Paare dazu anzuleiten, da{fs 6S1€e in derartige Spannungen und Kontflikte
Frieden und inem christlichen e1s muıt sich, da{fs S1€e durchaus die jiebevol-
miteinander leben.! Denn durch die le, christliche Atmosphäre der (Gemein-
NnEeUe erbindung, auch We S1e durch cschaft gefährden, sich auf etw vorhan-
eın Unrecht zustande gekommen ist, dene er csehr negatıv auswirken
entsteht doch e1iNe sittliche Verbind- un schließlich den Bestand der Zweit-

die die Partner einanderlichkeit, ehe bzw der Famiulie gefährden kann
verpflichtet.? Wenn die er i1ner So wird vielen Paaren Gewissen
solchen 7Zweitehe es tun, Was das richtiger erscheinen, We S1E ihre
Gewissen VO  — ihnen verlangt und Wäas Lebensgemeinschaft und ihre erDun-

billigerweise erwarten kann, ist denheit auch iNer Geschlechtsge-
ohl aum eın böser gegeben, meinschaft ZU Ausdruck bringen.
da{fs INa  aD} VO  — i1nem subjektiv e... Hier wird INnan davon ausgehen kön-
chenbaren Zustand der Todsünde SPTre- nenN_n, daf{fs jedenfalls ach dem subjek-
chen kann tiven Gewissensurteil in vielen Fällen
Wenn derartige Paare besten Willens diese Geschlechtsgemeinschaft nicht
diesem Sinn leben, We S1E azu als schwere Sünde qualifiziert werden
früher egangenes Unrecht ehrlich be- kann Folglich ware dann auch der

1 Familiaris Consortio Nr schreibt: „Zusammen mıiıt der Synode möchte ich die en und die
gaNzZe Gemeinschaft der Gläubigen herzlich ermahnen, den Geschiedenen in fürsorgender 1e
beizustehen, damit sS1e sich nicht als VO  3 der Kirche getrennt betrachten, da S1e als Getaufte o  m
ihrem en teilnehmen können, ja dazu verpflichtet sind Sie sollen ermahnt werden, das Wort
Gottes hören, heiligen efisopfer teilzunehmen, rege  19 beten, die Gemeinde ihren
erken der Nächstenliebe und Initiativen ZUTr Förderung der Gerechtigkeit unterstützen, die
Kinder christlichen Glauben erziehen und den Geist un dieer der Buße pflegen,

VO  ” Tag Jag die naes auf sich herabzurufen.“
Gemeinsame ode der Bistumer der Bundesrepublik Deutschland Offizielle Gesamtausgabe.
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Ausschluß VO  - den Sakramenten aus kanntgemacht werden soll, damit g...
schiedene Wiederverheiratete VO  3 derdiesem Grund nicht gerechtfertigt.

Wıeerund Schwester ZUSamımenNn- unter bestimmten Bedingungen SCHE-
zuleben, wird der Seelsorger vielen benen Möglichkeit des Sakramenten-
Fällen konkreten Paaren nicht guten empfangs erfahren. Zusätzlich stellt
Gewilissens abverlangen der anraten sich die Aufgabe, da{fs Seelsorger 1
können. Wenn InNnan sich aber auf den Interesse der Zweitehen VO  ; diesen
Standpunkt tellt, da{s diese rage, ob Möglichkeiten sprechen. Wenn das

der Zweitehe Geschlechtsverkehr aber geschieht, dann WIT sicher
vollzogen der - vollzogen wird, niemand Ärgernis nehmen, falls
nicht entscheidend Seıin kann, dann geschiedene Wiederverheiratete
ist entweder wesentlich strenger den Sakramenten gehen sieht em

nehmen heute wahrscheinlich ielals Familiaris Consortio, indem
auch enthaltsamen Ehepaaren ille- mehr Menschen daran STO We

galen Zweitehen die Sakramente VeTl- geschiedene Wiederverheiratete VO  3
den Sakramenten ausgeschlossen WEeTr-weıgert, der G en der entschei-
den als We I1Nan S61 zuläfßten Grund für eiINne solche Ver-

weıigerung.
weist darauf hin, der Öf- Thesen:

entliche Kommunionempfang eines uch illegale 7Zweitehen können
egaler 7Zweitehe eDenden Paares für
andere ZzUu Ärgernis werden könnte, verpflichtend senmn und dürfen nicht
weil daraus vielleicht entnehmen ohne welteres wieder aufgelöst WeEeTr-

den
würde, da{flß S mıit der Unauflöslichkeit Wenn die er 1INer solchen Ge-der Ehe nicht ernst E1 Dieses Argu-
ment kann aber heute aum noch auf- meinschaft es versuchen, W as

recht erhalten werden. Denn zunächst Gewissen verlangt und WOZUu S1e
fähig sind, kann en subjektivkann DG se1n, eiINe solche Ehe kirch-

Ordnung gebracht worden 1st, nicht als schwere Sünde gelten.
ohne das die Öffentlichkeit we!ifß. Das usammenleben WwWwWI1Ie er
Man kann aber doch das Paar die-

und sinnvoll
und Schwester ist nicht immer möglich

GE Falls auf Dauer VO Ööffentli-
chen Sakramentenempfang ausschlie- Wenn aber VO  A der K
fßen eıters kann se1n, da{fs ein Paar schlechtsgemeinschaft völlig absieht,
besonders Alter WI1e er und ist der rage der Zulassung
Schwester ebt Auch S1e haben nach den Sakramenten entweder wesentlich
1arıs Consortio eın Anrecht auf strenger der wesentlich n_

kommender als Familiaris Consortioden Sakramentenem fang und War
sicher auch der Öffentlichkeit, ob- Der Öffentliche Kommunionemp-
wohl die näheren Details ihres Zusam- fang der Partner 1Ner solchen
menlebens nicht eKann Sind Schließ- 7Zweitehe kann heute kaum mehr als

ist bedenken, da{fs Ja die Mög- Ärgernis für unterrichtete Christen
lichkeit derartiger „Ausnahmen“ be- verstanden werden.

Hans Rotter ıst Professor für Moraltheologie der Universıita Innsbruck


